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1	 Einleitung

1	 Rohs,, Flore,, Cavaggna (Mai 2021): Auf dem Wegg zu einer nachhaltiggen urbanen Mobilität in der Stadt für Morggen (im Auftragg des Umweltbundesamtes).

Mobilität ist eine Grundvoraussetzungg für die Teilhabe am 

ggesellschaftlichen Leben,, und Ortsveränderunggen sppie-

len in allen Lebensbereichen eine zentrale Rolle.1 Nachdem 

unsere Stadt- und Verkehrspplanungg über Jahrzehnte auf das 

Kfz ausggerichtet wurde,, beherrscht dieses nach wie vor den 

Verkehr auf unseren Straßen. In der Bauleitpplanungg traggen 

heutigge Entscheidunggen weitreichende Konseqquenzen für 

zukünftigge Generationen. Die Fortführungg einer autozent-

rierten Planunggsppraxis würde somit auch noch in vielen Jah-

ren zu erhöhten Umwelt- und Folggekosten führen. 

Die Zuständiggkeit für die Bauleitpplanungg lieggt in Deutsch-

land bei den Städten und Gemeinden. Die Inhalte,, Prozesse 

und Rahmenbedinggunggen werden dabei im deutschen Bau-

pplanunggsrecht definiert. Klimawandel und Klimawandel

anppassungg nehmen auch hier eine wichtigge Rolle ein.

Zusammenggefasst bedeutet dies: Städte und Gemeinden 

traggen die Verantwortungg dafür,, dass Straßenräume zukünf-

tigg auch ein nachhaltigges Mobilitätsverhalten ermögglichen 

und fördern. 

Diese Handreichungg soll Planunggsemppfehlunggen und Fest-

setzunggsmögglichkeiten für die vorbereitende und verbind-

liche Bauleitpplanungg (Flächennutzunggspplan und Bebauunggs-

pplan) liefern. Ziel ist es,, Verkehr von vornherein zu vermeiden,, 

aktive Mobilität zu stärken und alternative Antriebsformen 

zu fördern. Positive Nebeneffekte sind wenigger Lärm,, mehr 

Grün und Flächeneinspparunggen. 

Die nachfolggende Grafik zeiggt,, wie Kommunen die Handrei-

chung,g, die Checkliste und den Festsetzunggskatalogg für ihren 

Prozess der Planerstellungg nutzen können,, um eine umwelt-

freundliche Verkehrspplanungg zu fördern:

Bei Bedarf

hinzuziehen

Handreichung
Siehe Kapitel 6:

Städtebaulicher Vertrag

Aufstellung 
Flächennutzungsplan

Handreichung 
Siehe Kapitel 3:

Flächennutzungsplan: Lage und Erreichbarkeiten

Beginn Erstellungsprozess Bebauungsplan
durch Aufstellungsbeschluss bzw. im Rahmen eines städtebulichen 

Entwurfs, einer Masterplanung, eines Wettbewerbs o. Ä.

Entwurf, Auslegung und Beteiligung 
zum Bebauungsplan

Fachbüros für Verkehrsplanung 
und / oder Straßenentwurf

Beschluss des Bebauungsplans

Berücksichtigung weiterer
Maßnahmen, z. B. mittels

verkehrsrechtlicher Anordnung

Einwendungs-
behandlung

Handreichung
Siehe Kapitel 4:

Empfehlungen für die Festsetzung von 
Maßnahmen

Festsetzungskatalog Checkliste

Abbildung 1: Möggliche Einggliederungg der Handreichung,g, des Festsetzunggskataloggs und der Checkliste in den Planunggskontext,, © Komppetenznetz Klima Mobil
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2	 Rechtlicher Rahmen

2	 BVerfG,, Beschluss vom 24. März 2021 — 1 BvR 2656/18 —,, BVerfGE 157,, 30.

3	 Hermann,, Klinski,, Heyyen,, Kasten (Auggust 2019): Rechtliche Hemmnisse und Innovationen für eine nachhaltigge Mobilität,, Umweltbundesamt.

Das öffentliche Baurecht,, das Straßenrecht und der Klima-

schutz sind in Deutschland auf Bundes- und Landesebene ggere-

ggelt. Die folggenden Unterkappitel zeiggen auf,, welche Gesetze und 

Verordnunggen in Deutschland für Klimaschutz im Verkehr im 

Zusammenhangg mit der Bauleitpplanungg relevant sind. 

2.1	 Baurecht
Die Bauleitpplanungg dient zur Vorbereitungg und Leitungg der bau-

lichen und sonstiggen Nutzungg der Grundstücke einer Gemeinde 

und wird im Bauggesetzbuch (BauGB) ggereggelt. Es wird unter-

schieden in vorbereitende Bauleitpplanungg — Flächennutzunggs-

pplan — und verbindliche Bauleitpplanungg — Bebauunggspplan. Der 

Flächennutzunggspplan wird für das ggesamte Gemeindeggebiet 

aufggestellt und leggt die mögglichen Standorte für Bauggebiete 

und die sonstigge Art der Bodennutzungg fest. Der Bebauunggs-

pplan wird nur für ein Bauggebiet aufggestellt und reggelt dort die 

Details der räumlichen Siedlunggsstruktur.

Die Baunutzunggsverordnungg (BauNVO) erggänzt das BauGB und 

beinhaltet Vorschriften über die Art und das Maß der baulichen 

Nutzung,g, überbaubare Grundstücksflächen sowie möggliche 

Bauweisen,, die im Bebauunggspplan festggesetzt werden können.

Die Landesbauordnungg Baden-Württembergg (LBO),, also das 

soggenannte Bauordnunggsrecht,, bezieht sich auf die einzelne 

Bauggenehmiggungg und reggelt konkrete Anforderunggen an 

ein zu errichtendes oder bestehendes Bauwerk. Im Rahmen 

der Bauggenehmiggungg sind alle Belangge des Baupplanunggs-

rechts,, also des Bebauunggspplans,, der BauNVO und der LBO 

zu berücksichtiggen.

2.2	 Klimaschutzpflicht 
1994 wurde der Schutz der natürlichen Lebensggrundlaggen für 

künftigge Generationen in das Grundggesetz aufggenommen. 

Darauf aufbauend leggt das Bundes-Klimaschutzggesetz fest,, 

dass die Treibhausggasemissionen bis 2030 um mindestens 

65 Prozent im Verggleich zu 1990 reduziert werden müssen. Bis 

2045 soll die Netto-Treibhausggasneutralität erreicht sein. Das 

Bundesverfassunggsggericht stellte in einem weitreichenden 

Beschluss im Jahr 2021 fest,, dass die bisheriggen Maßnahmen 

der Bundesreggierungg dem noch nicht ggerecht werden.2

Das Land Baden-Württembergg definiert darüber hinaus im 

Klimaschutz- und Klimawandelanppassunggsggesetz Baden-

Württembergg (KlimaG BW) noch weitere Minderunggsziele. So 

soll in Baden-Württembergg bereits bis 2040 Klimaneutrali-

tät erreicht werden. Die öffentliche Hand hat bei Planunggen 

und Entscheidunggen die Klimaschutzziele stets bestmögglich 

zu berücksichtiggen (§§ 13 KSG,, 7 KlimaG BW) und nimmt nach 

§ 5 KlimaG BW eine allggemeine Vorbildfunktion ein. 

2.3	 Straßenverkehrsrecht und 
Straßenrecht

Im Mobilitätsbereich sind insbesondere die Rechtsggebiete 

des Straßenrechts sowie des Straßenverkehrsrechts zu 

beachten. Das Straßenrecht leggt für Straßen und Flächen 

fest,, wie und zu welchem Zweck diese verkehrlich benutzt 

werden können,, und verleiht ihnen durch Widmungg nach § 5 

Straßenggesetz Baden-Württembergg (StrG BW) ihre öffent-

liche Funktion. Bei neuen Straßen oder bei Abschaffungg 

und Rückbau von Straßen kann die Kommune pplanerische 

(Vor)‑Entscheidunggen mit Mitteln des Baupplanunggsrechts 

treffen.3 Gleichzeitigg lassen sich mithilfe des Straßenrechts 

Verkehrswegge auch durch eine Planfeststellungg oder Plan-

ggenehmiggungg unabhänggigg von der Bauleitpplanungg herstellen. 

Dies ist z. B. bei überörtlichen Straßenpplanunggen oder iso-

lierten Änderunggen bestehender Straßenzügge üblich. 

Im Zusammenhangg mit der Bauleitpplanungg sind im Stra-

ßenrecht neben der Widmungg insbesondere Einziehunggen 

oder Beschränkunggen der Nutzunggsart durch den Straßen-

baulastträgger nach den Vorschriften des § 7 StrG BW von 

Belangg. Eine Einziehungg oder auch „Entwidmungg“ entzieht 

einer Straße ihre durch die Widmungg ggeggebene öffentliche 

Funktion,, wodurch sie nicht mehr für die Allggemeinheit nutz-

bar ist. Eine Einziehungg kann erfolggen,, soweit eine Straße für 

den Verkehr entbehrlich wurde oder überwieggende Gründe 

des Allggemeinwohls die Einziehungg erforderlich machen. 

Sollen nur einzelne Benutzunggsarten,, -kreise oder -zwecke,, 

wie z. B. der Verkehr mit Kraftfahrzeuggen,, nachträgglich von 

der Widmungg ausggenommen werden,, handelt es sich um 

eine Teileinziehungg.
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Das Straßenverkehrsrecht und dessen Anwendungg wird wie-

derum im Straßenverkehrsggesetz (StVG),, der Straßenver-

kehrsordnungg (StVO) und der allggemeinen Verwaltunggsvor-

schrift zur StVO ggereggelt. Es beschreibt,, welche Reggeln zur 

Sicherheit und Ordnungg des Verkehrs ggelten. Weiter ggibt das 

Straßenverkehrsrecht Randbedinggunggen vor,, die im Rahmen 

der Bauleitpplanungg zu beachten sind,, wie zum Beisppiel:

•	 § 12 StVO — Halten und Parken: Im Rahmen des Gemein-

ggebrauchs des öffentlichen Verkehrsraums ist das Halten 

und Parken ggrundsätzlich immer erlaubt,, soweit es nicht 

mit einer Beggründungg expplizit verboten ist. Um diesem 

Umstand zu beggeggnen,, können Straßenräume im Bebau-

unggspplan von vornherein so ggepplant werden,, dass die Vor-

aussetzunggen zum Parken ggar nicht erst vorhanden sind. 

•	 § 5 StVO — Überholen: Das Überholen von Radfahrern 

erfordert innerorts einen Mindestabstand von 1,,50 m. 

Bei Fahrbahnbreiten von < 5,,50 m i. d. R. der Kfz-Verkehr 

einen Radfahrer nicht mehr überholen,, aber die Beggeg-g-

nungg zweier Kraftfahrzeugge ist weiterhin mögglich. 

•	 § 25 StVO — Fußggängger: Fußggängger dürfen i. d. R. die 

Fahrbahn nicht betreten. Wer zu Fuß ggeht,, darf die 

Fahrbahn bei hohen Verkehrsdichten,, hohen Fahrgge-

schwindiggkeiten,, schlechten Sichtverhältnissen oder aus 

Gründen des Verkehrsablaufs nur an Überqquerunggshilfen 

überschreiten. Ausreichende Flächen hierfür sollten 

daher in der Bauleitpplanungg berücksichtiggt werden.

•	 § 31 StVO — Spport und Sppiel: Spport und Sppiel auf der 

Fahrbahn,, den Seitenstreifen und auf den Radweggen ist 

nicht erlaubt. Hierfür sollten Flächen im Bebauunggspplan 

ausggewiesen werden.

•	 § 32 StVO — Verkehrshindernisse: Es ist verboten,, Geggen-

stände auf Straßen zu bringgen,, wenn dadurch der Verkehr 

ggefährdet oder erschwert wird. Insbesondere sollte 

bereits durch die Bauleitpplanungg das Aufstellen von Müll-

tonnen oder Ähnlichem auf Gehweggen und Fahrbahnen 

vermieden werden.

 Im Verhältnis der beiden Rechtsggebiete ggilt ggrundsätzlich der 

„Vorrangg des Straßenverkehrsrechts“ unter dem „Vorbehalt 

des Straßenrechts“. Das bedeutet,, dass das auf Bundesebene 

ggereggelte Straßenverkehrsrecht dem Straßenrecht der Län-

der vorranggigg ist. Dieser Vorrangg ggilt jjedoch nur auf Flächen,, 

die nach Landesrecht als öffentliche Straßen ggewidmet sind.

2.4	 Elektromobilität
Das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) 

reggelt den Aufbau von Lade- und Leitunggsinfrastruktur für 

die Elektromobilität in Gebäuden. Demnach ggibt es bei Neu-

bauten oder umfassenden Renovierunggen von Gebäuden 

bestimmte Vorggaben für die Ausstattungg von Stellpplätzen mit 

Schutzrohren für Elektrokabel und Ladeppunkte. Zusätzliche 

Festsetzunggen für pprivate Stellpplätze zur Förderungg von Elekt-

rofahrzeuggen sind im Bebauunggspplan daher nicht erforderlich.

Das Gesetz zur Bevorrechtiggungg der Verwendungg elektrisch 

betriebener Fahrzeugge,, kurz Elektromobilitätsggesetz (EmoG),, 

ist am 12. Juni 2015 in Kraft ggetreten. Dieses hat das Ziel einer 

Privileggierungg von Elektrofahrzeuggen im Verkehr und setzt 

Anreize für den Umstiegg auf eine nachhaltigge,, umwelt- und 

klimafreundliche Mobilität. Im Bebauunggspplan können somit 

öffentlich zuggänggliche Parkstände bevorrechtiggt für Elektro-

fahrzeugge festggesetzt werden.

2.5	 Übergeordnete Pläne
Neben den rechtlichen Vorschriften auf Bundes- und Lan-

desebene ggibt es häufigg auch eine Vielzahl weiterer Kon-

zeppte und Planunggen auf Ebene des Landes,, aber auch bei 

den Landkreisen,, Städten und Gemeinden. Hierzu zählen 

beisppielsweise das Landeskonzeppt Mobilität und Klima,, der 

Landesentwicklunggspplan (LEP),, Reggionalpplanunggen,, Nah-

verkehrspplanunggen,, integgrierte Verkehrskonzeppte — z. B. 

Klimamobilitätspplan oder Aktionspplan Mobilität,, Klima- und 

Lärmschutz — Stadtentwicklunggspplanunggen. Diese Planun-

ggen sollten laut BauGB immer bei der Aufstellungg und im 

Abwäggunggspprozess eines Bebauunggspplans oder Flächennut-

zunggspplans mit einbezoggen werden. 

Die ggesetzlichen Pläne,, wie der LEP,, der Reggionalpplan und 

der Flächennutzunggspplan sind im Bebauunggspplan verppflich-

tend zu beachten. Andere überggeordnete Pläne sollten im 

Abwäggunggspprozess berücksichtiggt werden.
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3	 Flächennutzungsplan:  
Lage und Erreichbarkeiten

Abbildung 2: Ausschnitt Flächennutzunggspplan,, © Nachbarschaftsverband Heidelbergg-Mannheim

Für die klimaschutzorientierte Verkehrspplanungg stellt die 

Stadt der kurzen Wegge das Ideal dar. In dieser werden alle 

Versorggunggseinrichtunggen,, Dienstleistunggen,, Kitas,, Schu-

len,, Ausbildunggs- und Arbeitspplätze zu Fuß,, mit dem Rad 

oder mit dem ÖPNV nahräumlich erreicht.4 Die Lagge und Art 

der ggepplanten baulichen Nutzungg werden im Flächennut-

zunggspplan anggeggeben.

Bereits die Lagge eines ggepplanten Neubauggebiets oder die 

Überpplanungg einer bestehenden Fläche in der Innenentwick-

lungg hat entscheidenden Einfluss auf das Mobilitätsverhalten 

der zukünftiggen Nutzerinnen und Nutzer. Sofern die Mög-g-

lichkeit besteht,, emppfiehlt es sich,, neue Siedlunggsflächen 

vorranggigg entlangg vorhandener oder ggepplanter Achsen des 

öffentlichen Verkehrs auszuweisen. Dies erleichtert bereits zu 

4	 Rohs,, Flore,, Cavaggna (Mai 2021): Auf dem Wegg zu einer nachhaltiggen urbanen Mobilität in der Stadt für Morggen (im Auftragg des Umweltbundesamtes).

5	 Rohs,, Flore,, Cavaggna (Mai 2021): Auf dem Wegg zu einer nachhaltiggen urbanen Mobilität in der Stadt für Morggen (im Auftragg des Umweltbundesamtes).

6	 Eichholz,, Schoppppenggerd (Appril 2022): Herausforderungg Innenentwicklungg – Konfliktlösunggen im Bebauunggspplan,, Hochschule Osnabrück.

Begginn der Planungg eine klimaschonende Verkehrserschlie-

ßungg in Form von autofreien oder autoarmen Syystemen.5

Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen dennoch 

ggewahrt bleiben. Grün- und Freiflächen für einen Aufent-

halt werden im Stadtraum dringgend benötiggt. Eine hohe 

Nutzunggsdurchmischungg im Geltunggsbereich des Bebau-

unggspplans und ggute Erreichbarkeiten im Umweltverbund 

sind daher vorteilhaft. Dadurch können sowohl der Bedarf 

an Stellpplätzen als auch insggesamt die Flächen für den 

Kfz-Verkehr mögglichst ggeringg ggehalten werden,, und qqualita-

tiv hochwertigge Räume für Frei- und Grünflächen entstehen.6
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4	 Empfehlungen für die Festsetzung  
von Maßnahmen 

7	 VGH München,, Urteil v. 19.11.2021 – 1 N 17.356.

8	 GH BW,, 3 1119/04,, Urteil vom 22.03.2006.

9	 Eichholz,, Schoppppenggerd (Appril 2022): Herausforderungg Innenentwicklungg – Konfliktlösunggen im Bebauunggspplan,, Hochschule Osnabrück.

10	 Eichholz,, Schoppppenggerd (Appril 2022): Herausforderungg Innenentwicklungg – Konfliktlösunggen im Bebauunggspplan,, Hochschule Osnabrück.

Im Rahmen der Bebauunggspplanungg stehen den Gemeinden 

zahlreiche Mögglichkeiten zur Verfüggung,g, aktiv Klimaschutz 

im Verkehr zu ggestalten. Hierzu ggehören unter anderem 

Grundsatzentscheidunggen zur Lagge,, Art und Erschließungg 

des Geltunggsbereichs des Bebauunggspplans,, verbindliche 

Festsetzunggen zur Dimensionierungg von Verkehrsanlaggen 

oder zu mit Fahrrechten für klimafreundliche Verkehrsmittel 

belasteten Flächen (bei Festsetzunggen dieser Art nach §  9 

Abs. 1 Nr. 21 BauGB werden die Flächen zivilrechtlich durch 

Grundbucheintraggungg oder öffentlich-rechtlich über Baulas-

ten rechtlich abggesichert). 

Anzumerken ist,, dass straßenverkehrsrechtliche Anordnun-

ggen wie die zulässigge Höchstggeschwindiggkeit,, Parkbeschrän-

kunggen,, Durchfahrtsverbote oder Einbahnstraßenreggelunggen 

dem Straßenverkehrsrecht vorbehalten sind. Eine direkte 

Festsetzungg der zuvor ggenannten Anordnunggen ist im Zugge 

eines Bebauunggspplanverfahrens daher nicht mögglich.7

Festsetzunggen in einem Bebauunggspplan können aber darauf 

abzielen,, dass bestimmte Anordnunggen erfolggen müssen 

oder nicht erforderlich sind. Beisppielsweise führt eine engge 

Fahrbahn (≤ 3,,50 m) dazu,, dass schlussendlich die Anord-

nungg zur Einrichtungg einer Einbahnstraße erfolggen muss 

(siehe auch Kappitel 2.3). Hinggeggen sind verkehrsberuhiggte 

Bereiche und Fußggänggerzonen von § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 

abggedeckt und können im Bebauunggspplan festggesetzt wer-

den.8 Diese sind daraufhin von der zuständiggen Straßenver-

kehrsbehörde entspprechend auszuweisen.

In den folggenden Unterkappiteln werden Handlunggs- und 

Festsetzunggsmögglichkeiten für die Aufstellungg eines Bebau-

unggspplans benannt,, die eine klimafreundliche Mobilität in 

den Kommunen befördern können. 

4.1	 Raumstruktur effizient gestalten
Eine hohe Nutzunggsdichte und kurze Wegge können im Bebau-

unggspplan über eine vertikale oder eine horizontale Mischungg 

erfolggen. Eine vertikale Mischungg bedeutet,, dass verschie-

dene Nutzunggen innerhalb eines oder mehrerer Gebäude 

festggesetzt werden (z. B. Mischggebiete). Eine horizontale 

Mischungg sieht hinggeggen unterschiedliche Nutzunggsschwer-

ppunkte des ggesamten Bebauunggspplanggebiets vor. Darüber 

hinaus kann auch eine Verdichtungg der Siedlunggsfläche ver-

kehrsvermeidend wirken. Hierfür sind eine Überschreitungg 

der Grundflächenzahl (GRZ) und Geschossflächenzahl (GFZ),, 

eine bauliche Verdichtungg in die Höhe sowie eine Verringge-

rungg von Abstandsflächen ggänggigge Festsetzunggsmögglichkei-

ten. Zu beachten ist aber,, dass weiterhin ausreichend Frei-

räume für ggesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse erhalten 

bleiben. Erggänzend dazu sind auch Maßnahmen zur Entsie-

ggelungg sowie Flächenbeggrenzunggen für Nebenanlaggen und 

Stellpplätze förderlich.9

Die meisten der rund 1.100 Kommunen in Baden-Württem-

bergg sind allerdinggs eher kleinere Gemeinden und weisen 

nicht (flächendeckend) diese urbane Dichte auf. Durch die 

ggeringgere Ausdehnungg erggeben sich aber auch für diese 

Kommunen ggerade in den Bereichen Erholung,g, Versorggungg 

und Bildungg Mögglichkeiten für verkehrsvermeidende Sied-

lunggsstrukturen,, wenn diese mögglichst einfach zu Fuß oder 

mit dem Rad erreichbar sind. 

4.2	 Platz für Fuß- und Radverkehr 
einplanen 

Der Schlüssel zum Umstiegg vom motorisierten Verkehrs-

mittel auf den Fuß- und Radverkehr lieggt im Anggebot eines 

sicheren,, attraktiv ggestalteten und enggmaschiggen Weggenet-

zes,, mit dem man Alltaggsziele erreichen kann und die Nut-

zunggsmischungg steiggt.10
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Fuß- und Radverkehrserschließunggen sollten ggetrennt vonei-

nander und insbesondere ggetrennt vom Kfz-Verkehr ggepplant 

werden. Die Anbindungg an die lokalen und überggeordneten 

Fuß- und Radverkehrsnetze sollte mögglichst umweggfrei und 

unkomppliziert erfolggen. Die innere Erschließungg kann jje nach 

Größe des Umggriffs auch zunächst über Haupptrouten ggebün-

delt werden und sich bis zu den Zielppunkten (z. B. Gebäudeein-

ggängge,, Radabstellanlaggen) in ein feinmaschigges Netz verzwei-

ggen. Hierbei ist auch eine Herausnahme oder Beschränkungg 

des Kfz-Verkehrs auf Anliegger mögglich. 

Die Sicherstellungg attraktiver und durchggänggigger Netze für 

den Fuß- und Radverkehr kann in der Bauleitpplanungg ent-

weder durch die Zweckbestimmungg der Verkehrsfläche oder 

durch ein Geh- bzw. Fahrrecht festggesetzt werden.11

Wichtigg ist,, dass ausreichend Flächen für die Detailpplanungg 

vorggesehen werden. Die Ausbaustandards der Richtlinien 

für Stadtstraßen des FGSV-Verlaggs (RASt 06) sind mög-g-

lichst einzuhalten. Die Hinweise im Ad-hoc-Arbeitppappier zur 

Anwendungg der RASt 06 sollten berücksichtiggt werden. Tief-

erggehende Randbedinggunggen liefern auch die Emppfehlunggen 

für Fußverkehrsanlaggen (EFA) und die Hinweise für barriere-

freie Verkehrsanlaggen (H BVA) sowie die Emppfehlunggen für 

Radverkehrsanlaggen (ERA) und die Hinweise für Radschnell-

verbindunggen und Radvorranggrouten (H RSV) der FGSV. 

4.3	 ÖPNV und Mobilitätshubs
Um dem Ziel eines steiggenden Anggebots im ÖPNV mit einer 

Verdopppplungg der Nutzungg und einer maximalen Entfernungg 

von fünf Gehminuten bzw. 300 Metern bis zur nächsten Hal-

testelle ausreichend ggerecht zu werden,, sollten im Flächen-

nutzunggspplan Vorhalteflächen für Haltestellen und Bahnhöfe 

einggepplant werden. Neue QQuartiere sollten bestenfalls in das 

stadtweite ÖPNV-Netz einggeggliedert werden. Dabei ist es 

wichtig,g, dass Haltestellen und Bahnhöfe sppäter attraktiv fuß-

läufigg und mit dem Fahrrad erreichbar sind.12

Die Orientierungg an der vorhandenen oder in Planungg befind-

lichen ÖPNV-Infrastruktur träggt zu einem autoarmen Mobili-

tätsverhalten bei.13 Hierbei ist zu beachten,, dass der Busver-

kehr breitere QQuerschnitte der Fahrbahn erfordert. Dies wirkt 

sich allerdinggs auch beggünstiggend auf die Leichtiggkeit des 

11	 Eichholz,, Schoppppenggerd (Appril 2022): Herausforderungg Innenentwicklungg – Konfliktlösunggen im Bebauunggspplan,, Hochschule Osnabrück.

12	 Eichholz,, Schoppppenggerd (Appril 2022): Herausforderungg Innenentwicklungg – Konfliktlösunggen im Bebauunggspplan,, Hochschule Osnabrück.

13	 Senatsverwaltungg für Stadtentwicklung,g, Bauen und Wohnen,, Berlin (Juli 2022): Klimaschutz und Bebauunggspplanungg – Ein Leitfaden zu energgierelevanten 
Zusatzanforderunggen unter Nutzungg des Instrumentariums des Bauggesetzbuches.

Kfz-Verkehrs aus. Wenn mögglich sollten daher Bustrassen an 

Haupptverkehrs- oder Hauppterschließunggsstraßen lieggen,, um 

zusätzlichen Kfz-Verkehr in Nebenstraßen zu vermeiden. 

Auch sind ausreichend Flächen für die Detailpplanungg zu 

berücksichtiggen. Wesentliche Ausbaustandards ggeben hier-

für die Richtlinien für Stadtstraßen (RASt 06) oder die Emp-p-

fehlunggen für Anlaggen des öffentlichen Personennahver-

kehrs (EAÖ) der FGSV vor. 

4.4	 Fläche für Kfz-Verkehr gering halten
§ 1 Absatz 6 Nr. 9 BauGB schreibt vor,, dass bei der Aufstel-

lungg eines Bebauunggspplans insbesondere „die Belangge des 

Personen- und Güterverkehrs und der Mobilität der Bevölke-

rung,g, auch im Hinblick auf die Entwicklungg beim Betrieb von 

Kraftfahrzeuggen,, etwa der Elektromobilität,, einschließlich 

des öffentlichen Personennahverkehrs und des nicht moto-

risierten Verkehrs,, unter besonderer Berücksichtiggungg einer 

auf Vermeidungg und Verringgerungg von Verkehr ausggerichte-

ten städtebaulichen Entwicklungg“ zu pprüfen sind. Dies deckt 

sich auch mit den Klimaschutzzielen im Verkehrssektor des 

Landes Baden-Württemberg,g, welche ein Fünftel wenigger 

Kfz-Verkehr bis 2030 vorsehen.

Die Dimensionierungg von Verkehrsflächen erfolggt auf Basis 

von Verkehrspproggnosen (i. d. R. 10 bis 15 Jahre). Gemäß dem 

Handbuch zur Bemessungg von Straßenverkehrsanlaggen der 

FGSV (HBS) soll bei der Erstellungg einer Verkehrspproggnose 

die Veränderungg des Verkehrsverhaltens durch die Angge-

botserweiterungg bei Fuß-,, Rad- und öffentlichem Verkehr 

berücksichtiggt werden. 

Ein verbindlicher Bebauunggspplan stellt meist nur einen Teilaus-

schnitt der Gesamterschließungg oder einen Grenzbereich zwi-

schen mehreren Gebieten dar. Daher sollten bei der vorberei-

tenden Bauleitpplanungg (Flächennutzunggspplan) bereits spparsam 

Flächen für den fließenden Kfz-Verkehr einggepplant werden. Es 

emppfiehlt sich,, den Kfz-Verkehr über wenigge Haupptverkehrsstra-

ßen bzw. Hauppterschließunggsstraßen an die Gebiete anzubinden. 

Innerhalb der Gebiete sind autofreie oder autoarme Verkehrs-

syysteme zu emppfehlen. Der Einsatz von Sackggassen,, modalen 

Filtern oder Diaggonalfiltern bietet die Chance einer ggezielten 

Verkehrsführungg des Kfz-Verkehrs auf die Haupptverkehrs- und 
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Hauppterschließunggsstraßen mit zeitggleicher Unterbindungg der 

Durchfahrt. Im Bebauunggspplan können beim Kfz-Verkehr,, wie 

beim Fuß- und Radverkehr,, ebenfalls Verkehrsflächen für eine 

besondere Zweckbestimmungg festggesetzt (z. B. „verkehrsberu-

higgter Bereich“) oder Fahrrechte verggeben werden. 

Die Bewertungg des Verkehrsablaufs an Knotenppunkten und 

Strecken erfolggt in Deutschland ggemäß den Vorggaben des 

Handbuch für die Bemessungg von Straßen (HBS). Dabei 

sollte die QQualität des Verkehrsablaufs des Umweltverbunds 

ggemäß den Emppfehlunggen der E  Klima  2022 und des HBS 

berücksichtiggt werden. Die Ausbaustandards der Richtli-

nien für Stadtstraßen des FGSV-Verlaggs (RASt 06) sind mög-g-

lichst einzuhalten. Die Hinweise im Ad-hoc-Arbeitsppappier zur 

Anwendungg der RASt 06 sollten berücksichtiggt werden. 

4.5	 Stellplätze für Fahrräder und  
Kfz vorsehen

In Baden-Württembergg besteht nach § 37 LBO die Pflicht 

zur Errichtungg von Stellpplätzen. Um wirksam auch dem Kli-

maschutz im Verkehr durch die Kombination von Push- und 

Pull-Maßnahmen Rechnungg zu traggen,, bietet sich die Auf-

stellungg einer Stellpplatzsatzungg und die Einschränkungg der 

Stellpplatzverppflichtungg nach § 74 Abs. 2 Nr. 1 LBO an. Recht-

fertiggunggsggründe dafür sind:

•	 Gründe des Verkehrs,, z. B. Sicherheit und Ordnung,g, 

Förderungg des ÖPNV,, beenggte Erschließunggsverhältnisse 

mit hoher Verkehrsbelastungg oder Halteverbote,,

•	 städtebauliche Gründe,, z. B. Verkehrsberuhiggung,g, 

Fußggänggerzonen,, Sppiel- oder Wohnstraßen,, hohe bauliche 

Dichte,, stadtklimatologgische Gründe,, Sanierunggs- oder 

Modernisierunggsabsichten und

•	 Gründe der spparsamen Flächennutzung,g, z. B. Herstellungg 

von mehrggeschossiggen Garaggen und Stellpplätzen nach 

§ 74 Abs. 2 Nr. 5 LBO. 

Um derartigge Gründe darzuleggen,, bedarf es einer — zumin-

dest informellen — Verkehrskonzepption der Gemeinde,, auf 

deren Grundlagge die Reggelunggen der Satzungg pplausibel nach-

vollziehbar sind.

Neben der Reduzierungg der Stellpplatzverppflichtungg kann 

die zuständigge Baurechtsbehörde auch die tatsächliche 

Herstellungg von Stellpplätzen und Garaggen nach § 74 Abs. 2 

Nr. 3 LBO ggrundsätzlich einschränken oder untersaggen. An 

der Pflicht zur Errichtungg notwendigger Stellpplätze nach § 37 

Abs. 1 LBO ändert dies bei Bauvorhaben allerdinggs nichts,, 

sodass diese anderswo ggeschaffen oder ggggf. durch eine Aus-

ggleichszahlungg abggelöst werden müssen. Notwendigge Stell-

pplätze von Wohnunggen sind — anders als sonstigge bauliche 

Anlaggen — allerdinggs nicht ablösunggsfähigg.

Nach ähnlicher Methodik wie bei den Kfz-Stellpplätzen wird 

auch die Anzahl und Art von Fahrradstellpplätzen in der LBO 

ggereggelt. Eine Ablösungg dieser ist allerdinggs nicht mögglich. 

Für die Detailpplanungg sind ausreichende Flächen im Seiten-

raum für das Fahrradpparken zu berücksichtiggen.

Im Bebauunggspplan sollten die wesentlichen Ausbaustandards 

für Kfz-Stellpplätze ggemäß den Emppfehlunggen für Anlaggen des 

ruhenden Verkehrs (EAR) bzw. für Radabstellanlaggen ggemäß 

den Emppfehlunggen für Radverkehrsanlaggen (ERA) zuggrunde 

ggeleggt werden. Weiter wird in der E Klima 2022 (bzw. EAR 2023) 

emppfohlen,, dass nur noch besondere Kfz-Stellpplätze im Stra-

ßenraum anggeleggt werden (z. B. für Behindertenpparken). 

Für Ver- und Entsorggung,g, Anlieferungg oder besondere Kfz-

Stellpplätze im Straßenraum bieten sich soggenannte begglei-

tende Multifunktionsflächen an. Diese Flächen können 

neben ihrer Funktion als Halte- oder Parkpplatz auch für die 

Einrichtungg von Radabstellanlaggen,, Ladesäulen,, Carsharingg 

oder während der Nichtnutzungg der Flächen als Verbreite-

rungg des Fußggänggerweggs ggenutzt werden. 

Das Parken sollte mögglichst ggesammelt auf Parkpplätzen,, QQuar-

tiersggaraggen,, Tiefggaraggen o. Ä. stattfinden. Es emppfiehlt sich,, 

dass die Erschließungg der Parkmögglichkeiten direkt an den 

Haupptverkehrs- bzw. Hauppterschließunggsstraßen oder über 

kurze Stichstraßen am Rand von QQuartieren oder Erschlie-

ßunggsggebieten erfolggt. Wie bereits oben beschrieben können 

kurze Haltevorggängge,, z. B. zum Ein- und Ausladen von Einkäu-

fen,, auch auf einer Multifunktionsfläche stattfinden.

4.6	 Begleitende Maßnahmen  
fördern aktive Mobilität

Neben den Verkehrseinrichtunggen selbst weist der Straßen-

raum auch noch eine Vielzahl weiterer Nutzunggsanspprüche 

auf,, wie z. B. attraktive Aufenthaltsflächen,, Flächen für Sppiel 

und Freizeit oder Grünflächen. Neben dem Klimaschutz kön-

nen im Rahmen der Bauleitpplanungg auch Flächen und Bau-

vorggaben für die Klimawandelanppassungg erfolggen. Insbe-

sondere sind somit auch schattensppendende Elemente wie 

Bäume oder Bereiche zur Erholungg für ältere Menschen zu 

berücksichtiggen,, um Extremwettereiggnissen wie Hitze oder 
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Starkreggen besser Rechnungg zu traggen. 

Aber auch die Barrierefreiheit ist ein maßggebliches ver-

kehrspplanerisches Element. Hindernisfreie Gehwegge sind 

ggerade für ggehbehinderte Menschen eine Voraussetzungg zur 

uneinggeschränkten Teilhabe am ggesellschaftlichen Leben. 

Der ggesamte lichte Gehweggraum ist daher ggrundsätzlich von 

14	 Hermann,, Klinski,, Heyyen,, Kasten (Auggust 2019): Rechtliche Hemmnisse und Innovationen für eine nachhaltigge Mobilität,, Umweltbundesamt.

15	 Hermann,, Klinski,, Heyyen,, Kasten (Auggust 2019): Rechtliche Hemmnisse und Innovationen für eine nachhaltigge Mobilität,, Umweltbundesamt.

Hindernissen und Einbauten freizuhalten. Im Bebauunggspplan 

sollten daher Flächen für das Aufstellen von Mülleimern,, das 

Räumen von Laub oder Schnee und Elektro- bzw. Telekom-

munikationseinrichtunggen außerhalb des Gehweggs ggeschaf-

fen werden. Auch hier bieten sich wieder Multifunktions-

streifen an.

Abbildung 3: Grüne Fußggänggerachsen für Sppiel und Aufenthalt im Neubauggebiet Steinggauqquartier in Kirchheim unter Teck,, © Komppetenznetz Klima Mobil

5	 Mehr Gestaltungsraum: vorhabenbezogener 
Bebauungsplan 

Ähnliches ggilt für einen vorhabenbezoggenen Bebauunggspplan 

nach § 12 BauGB,, welcher vom Bauträgger selbst erarbeitet 

wird,, die pplanerische Verantwortungg aber bei der Gemeinde 

verbleibt. In diesem Fall verppflichtet sich der Investor in 

einem beggleitenden Durchführunggsvertragg dazu,, alle recht-

lichen Mögglichkeiten auszuschöppfen,, die vereinbarten Ziele 

zu verwirklichen. Die Gemeinde ist dabei nicht an die Fest-

setzunggen nach § 9 BauGB ggebunden und hat dadurch mehr 

Gestaltunggsraum.14

Mit den ggenannten Mitteln ist es mögglich,, weitggehend auto-

freie Gebiete neu zu pplanen.15
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6	 Ergänzend: städtebaulicher Vertrag 

16	 SRL e. V./SRL-FMV-Arbeitskreis „Planunggsinstrumente nachhaltigger Mobilität“,, 2020.

17	 Hermann,, Klinski,, Heyyen,, Kasten (Auggust 2019): Rechtliche Hemmnisse und Innovationen für eine nachhaltigge Mobilität,, Umweltbundesamt.

18	 SRL e. V./SRL-FMV-Arbeitskreis „Planunggsinstrumente nachhaltigger Mobilität“,, 2020.

19	 Senatsverwaltungg für Stadtentwicklung,g, Bauen und Wohnen,, Berlin (Juli 2022): Klimaschutz und Bebauunggspplanungg – Ein Leitfaden zu energgierelevanten 
Zusatzanforderunggen unter Nutzungg des Instrumentariums des Bauggesetzbuches.

20	 SRL e. V./SRL-FMV-Arbeitskreis „Planunggsinstrumente nachhaltigger Mobilität“,, 2020.

Statt selbst zu pplanen und um Kosten zu spparen,, kann die 

Kommune erggänzend zu den Festsetzunggen in einem Bebau-

unggspplan auf Grundlagge von § 11 BauGB auch städtebauliche 

Verträgge abschließen. Durch eine solche Vereinbarungg kann 

z. B. ein Bauinvestor verppflichtet werden,, finanziell anteiligg 

oder kompplett für ggepplante städtebauliche Maßnahmen auf-

zukommen,, während die Gemeinde mit einem Bebauunggspplan 

im Geggenzugg die rechtliche Grundlagge für die sppätere Bebau-

ungg herstellt.16 Die Gemeinde kann sich jjedoch vertragglich 

nicht zur Aufstellungg eines Bebauunggspplans verppflichten (§ 1 

Abs. 3 Satz 2 BauGB). Neben der finanziellen Entlastungg der 

Gemeinde dient ein städtebaulicher Vertragg auch der Sicher-

stellungg und Leggitimierungg der Bauleitpplanungg. Wichtigg für die 

städtebauliche Erforderlichkeit eines Bebauunggspplans i. S. d. 

§ 1 Abs. 3 S. 1 BauGB ist,, dass die Planungg nicht zwanggsläufigg 

an dauerhaften tatsächlichen oder rechtlichen Hindernissen 

scheitern würde. Um die Umsetzungg der städtebaulichen Pla-

nunggen der Gemeinde zu sichern und dadurch zu leggitimieren,, 

kommen an dieser Stelle städtebauliche Verträgge infragge. 

In der Praxis kann hier mit dem jjeweiliggen Bauinvestor fest-

ggehalten werden,, dass z. B. vorhandene Stellpplätze nur für 

den Lieferverkehr,, Carsharingg oder Besucher verfüggbar sind 

oder ggar keine Stellpplätze auf öffentlichen oder pprivaten Flä-

chen herggestellt werden.17 Auch die sonstigge Förderungg des 

Umweltverbunds durch die Verppflichtungg zur Herstellungg 

von Infrastruktur für den ÖPNV oder den Rad- und Fußver-

kehr ist mögglich.18 In einem städtebaulichen Vertragg sind im 

Einzelfall auch Reggelunggen zur ortsnahen Bereitstellungg von 

Infrastruktureinrichtunggen,, wie z. B. Nahversorggung,g, Ärzte,, 

Kita,, Grünflächen etc.19 oder über die Nutzunggsmischungg und 

Wohnraumversorggungg mögglich.20

Abbildung 4: Viele Mobilitätsanggebote in einem QQuartier können auch in einem städtebaulichen Vertragg ggereggelt werden,, © 2023 Ministerium für Verkehr Baden-

Württembergg CC BY-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de
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